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Öffentlich-rechtlicher Vertrag

zwischen

Gemeinde x

und

Name und Vorname:


!Unerwartetes Ende des Ausdrucks

Adresse:


!Unerwartetes Ende des Ausdrucks

Geburtsdatum:


!Unerwartetes Ende des Ausdrucks

______________________________________________________________________________

1. 


!Unerwartetes Ende des Ausdrucks
Frau/Herr 

!Unerwartetes Ende des Ausdrucks
 wird ab 

!Unerwartetes Ende des Ausdrucks
 {datum} als 

!Unerwartetes Ende des Ausdrucks
 {tätigkeit} gestützt auf § 8 des Personalgesetzes vom 26. Juni 2001 und § 4 der Personalverordnung vom 24. September 2002 angestellt.

2. 
Die Probezeit beträgt 3 Monate gemäss § 10 Personalgesetzes.


-> evtl. Spezialregelung: „Es gilt keine Probezeit“.

3.
Die allgemeine wöchentliche Arbeitszeit beträgt im Jahresdurchschnitt 

!Unerwartetes Ende des Ausdrucks
 Stunden (

!Unerwartetes Ende des Ausdrucks
/42).

-> evtl. Spezialregelung

4.
Lohn   

!Unerwartetes Ende des Ausdrucks
-> falls keine Spezialreglung, d.h. Einreihung ist in unser Besoldungssystem möglich:




!Unerwartetes Ende des Ausdrucks
Die/Der Angestellte wird in die Funktion x

!Unerwartetes Ende des Ausdrucks
, Lohnklasse 

!Unerwartetes Ende des Ausdrucks
y eingereiht. 

Der Jahreslohn wird festgesetzt auf Fr. 

!Unerwartetes Ende des Ausdrucks
 (Indexstand 149.43, Dezember 1982 = 100). Dies entspricht einem Monatslohn von Fr. 

!Unerwartetes Ende des Ausdrucks
 (1/13 des Jahreslohnes). Dazu kommen allfällige Sozialzulagen.

[

!Unerwartetes Ende des Ausdrucks
Der Stundenlohn wird festgesetzt auf Fr. 

!Unerwartetes Ende des Ausdrucks
 (Indexstand 149.43, Dezember 1982 = 100) inkl. 13. Monatslohn und Abgeltung der Feiertage. Dazu kommen die Ferienentschädigung und allfällige Sozialzulagen.]




!Unerwartetes Ende des Ausdrucks
-> falls Spezialregelung: Jahreslohn festsetzen


Der Jahreslohn wird festgesetzt auf Fr. 

!Unerwartetes Ende des Ausdrucks
. Dies entspricht einem Monatslohn von Fr. 

!Unerwartetes Ende des Ausdrucks
 (1/13 des Jahreslohnes). Dazu kommen allfällige Sozialzulagen.

[

!Unerwartetes Ende des Ausdrucks
Der Stundenlohn wird festgesetzt auf Fr. 

!Unerwartetes Ende des Ausdrucks
 (Indexstand 149.43, Dezember 1982 = 100) inkl. 13. Monatslohn und Abgeltung der Feiertage. Dazu kommen die Ferienentschädigung und allfällige Sozialzulagen.]

5.
Lohnzahlung bei Arbeitsverhinderung wegen Arbeitsunfähigkeit


Spezialregelung möglich, wobei gemäss § 4 Abs. 2 PVO die Bestimmung von Art. 324a OR einzuhalten ist, das heisst, konkret gilt als
a. Minimalvariante: eine Lohnfortzahlung gemäss der Züricher Gerichtsskala:
im 1. Jahr: 3 Wochen
ab 2. Dienstjahr gilt folgende Berechnung :“Anzahl Dienstjahre + 6 = Anzahl Wochen der Fortzahlung der Besoldung“.
b. Maximalvariante: Fortzahlung der Besoldung gemäss Personalrecht während maximal 730 Kalendertagen.

6.
Ferien

-> Spezialregelung möglich, 

7.
Berufliche Vorsorge

-> Spezialregelung möglich
8.
Beendigung

-> Spezialregelung möglich

Im weiteren gelten die Bestimmungen des Personalgesetzes und seiner Verordnungen.

Luzern, 29. Juni 2004 / 

!Unerwartetes Ende des Ausdrucks



!Unerwartetes Ende des Ausdrucks
Die/Der Angestellte
Arbeitgeber
...................................................
...................................................
Zustellung an:

- Angestellte

!Unerwartetes Ende des Ausdrucks
r (Original)

- Dienststelle (Original)

- {weitere}
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